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so ertheilte hier das vvn den Hofhürigen bestellte Hilfsgericht
der Zwölfer die erforderlichen Bestätigungen und Consense

86 .

Bei den in Cleve-Mark gelegenen Essenschen und auch bei
den sonstigen in Cleve-Mark gelegenen Hobsgütcrn hat man
die ursprünglichen Grundsätze ganz fcstgchalten. Man hat dirt
die Hobsgüter beständig als freie Allodialgüter betrachtet, wor¬
über die Besitzer nach Belieben verfügen können, so daß es nur
einer Anzeige dieser Verfügung bei der Hobshcrrschaft, einer
Genehmigung derselben aber nur bei Versplitterungen bedurfte.
Wir führen darüber folgende Judikate und Zeugnisse an.

1. Am 31. März 1672 hat die ehemalige Amtskammer
zu Cleve, welche die landesherrlichen Hobs-, Lathen- und Leib¬
gewinnsgüter verwaltete, attcstirt:

daß selbige nicht mögen al/>8^no consonsw verspli'ttert
werben, sonst aber den Besitzern sreistehe, solche, an wen
sic wollen, zu veräußern, nur, daß sie vor- oder nachher
solches bekannt machen, damit der Lcibgcwinnsherr oder
Hofrichtcr wisse, wer moclornu« possossor sei.

2. In Sache Grvße-Wrstermann gegen Oberste Berghalls
und den Hofsschulthcißcn von C'Iverfcld ist durch das Urtel des
Gerichts zu Hcrbcde vom 20. Sept. 1750 erkannt worden: >

daß Hofes-, Lathen- und Behandigungsgüter die Natur
und Eigenschaft der Erb- und Eigenthumsgütcr, wo
nicht gänzlich, doch größtcntheils an sich haben, und
darüber den Inhabern freie Disposition, vorbehaltlich
demjenigen, so daraus dem Hofesherrn oder Schulthei¬
ßen geleistet und abgegeben werden muß, zustehe.

Dies Erkennlniß ist durch die rechtskräftige Appellations-
Sentenz vom 4. März 1751 aus den darin angeführten Grün¬
den lediglich bestätigt.

65) S. Bericht der Essenschen Regierung ans Reichskammergericht
vom 21. Januar 1801, zur dritten Frage.

60) In dem Sethcschen Bericht §. 31, 32 nebst mehreren anderen
gesammelt.
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3. In Sachen Schuhwacht gegen Bongartsche CreditoreS
ist durch das Urtel des Gerichts zu Hcrbcdc vom 21. Juli 1751
ebenfalls erkannt, wie vorhin,

und daß den Inhabern solcher Güter die ^ualitaa llo-

uriniea in iinom oncisnlli pro convenionlia «alvis
Ü8, <^nao llomino Luiliali llolionlin', Nicht zu disputiren.

Dies Erkenntniß ist ebenfalls in oppellatouio am 21. Dez.
1751 bestätigt.

4. In einem Rechtsstreite der Essenschcn Kanzlei gegen
den Hofrath Rindclaub, der ein Esscnsches Hobs- und Behan-
digungsgut ohne Consens der Behandigungskammer bereits aus
der zweiten Hand gekauft hatte, und deshalb mir einer Cadu-
citätsklage belangt wurde, erkannte das Landgericht zu Bochum
unterm 27. Januar 1761 :

daß der Verkauf für gültig zu achten, jedoch der Hosrath
Nindelaub die Behandigung nachznsuchen und den Canon
abzuführcn verbunden sei, weil diele Güter rovor-a nicht
anders als Allodial-, Erb» und bloße Zinsgüter betrach¬
tet würden, welche kundigen Rechten nach in rinosoun-
cpro lorlios PI'O lulliirr alicnirt werden könnten, wenn
nur die herrschaftlichen Bercchtfame' und Ablieferung der
jährlichen Prästationen dadurch nicht gekränkt werden.

5. In Sachen des Frciherrn von Spaen gegen Niederste
Berghaus wegen eines Herbedcr Hofesguts erkannte das Gericht
zu Hcrbede unterm 17. Juni 1769:

daß die sogenannten Ilona Iiolwuia re^rrla, iter von
andern Allodialgütern nur darin, daß jene, wenn ein
Hobsmann verstorben, aufs Neue gewonnen, auch wohl
ein gewisser jährlicher Zins davon entrichtet werden müsse,
disserircn sonst aber in Ansehung der Transmission all
^uosLrrn^rio Ireielles und der freien Disposition über
dieselben von andern Erbgütern nicht unterschieden seien.

Dies Erkenntniß ist in der Appellations- und Revisions-
Instanz bestätigt. In den Gründen des Appcllations-Erkennt-
Uisses wird noch bemerkt:

daß die Hofesgüter als sllollialia nicht nach den Lchn-
rcchtcn dijudicirt werden könnten, und daher die Qualität
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des Guts den Niederste Berghaus ,'nicht gegen die »e-

tioiiLm bzpolliLoal'iain schütze.
6. In Sachen der Chanoinesse von Edelkircl'en wider von

Westrum heißt es in den Entscheidungsgründen des Appellations-
Erkenntnisses der Clcveschen Regierung vom 20. Januar 1783:

Wenn gleich die von Westrumsche Familie die Hobs-
und Behandigungsgüter nach den beigcbrachtcn Urteln
des Reichskammergcrichts als sousta impoopr-ia ausge¬
wonnen hat, so können doch diese inten tertios ergan¬
gene Erkenntnisse der Klägerin auf keine Weise nachthei¬
lig sein, indem dergleichen Güter, wie hiesclbst beständig
angenommen worden, als allodial anzusehcn sind, wor¬
über der Besitzer xvo luüitn disponircn kann, und wes¬
halb nur erfordert wird, daß der neue Acguircnt bei
dem Hobsherrn die Behandlung gehörig nachsuche.

Tics Erkenntnis; ist vom Geheimen Obe.tribunal in der
Revisions-Instanz bestätigt.

7. In Sachen Schlotmann genannt Vohmann gegen die
Wittwe Demkrödcr, ein Efsensches Hobs- und Bchandigungsgut
betreffend, heißt cs in den Entscheidungsgründen des unterm
27. Marz 1789 erlassenen Appellations-Erkenntnisses der Cle-
vcschen Regierung:

daß bei denselben in Ansehung der Hobs- und Behan¬
digungsgüter in snilicanrlo beständig angenommen, daß
solche keineswcgcs aä könch, iinpiopoia zu rechnen, son¬
dern blos als Allodialgüter anzusehen seien, worüber
die Besitzer pro !»!>iiu disponiren können, und weshalb

in casn slionationiz nur erfordert werde, daß der neue

aLgnn-oi>5 bei dem Hobsherrn die Behandlung gehörig
nachsuche.

In der Revisions Instanz ward dieses Erkenntniß bestätigt.
8. Aus denselben Gründen ist der Essensche Kanzleisekretär

Devens, der sich mit dem Tillmannschen Hobsgute von der
Essenschen Bchandigungskammcr ox nova gr-eu-a hatte behandi-
gen lassen, und dasselbe von dem Käufer, Landrichter Püttcr,
vindizirte, durch das Erkenntniß des Gerichts zu Neu-Kastrop
vom 2i. Dez. 1799 mit seiner Klage abgcwicsen, und daS
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Erkenntnis; in a^pollatouio bei der Clcvischcn Regierung und
in i-oviboi'io beim Geheimen Obcrlribunal bestätigt worden.

6. Als im Jahre 1780 die Redaktion eines Provinzial-
Gesetzbuchs in Cleve-Mark beabsichtigt ward, wurden von den
Cleve-Märkischen Untergcrichten offizielle Berichte über die Natur
der in ihren Gerichtsbezirken gelegenen Bauerngüter erfordert.
Hier berichtete nun

a. das Landgericht zu Bochum am 17. August 1780:
Die Bchandigungsgütcr sind unstreitig als allodial zu
konsideriren, und hat nach der bisherigen Observanz der
Besitzer salvo noxu darüber nach Willkühr zu disponi-
rcn das Recht gehabt; jedoch findet keine Vcrsplitterung,
sondern nur die Veräußerung im Ganzen Statt, in
welchem Falle gleichwohl die geschehene Alicnakion der
Bchandigungskammcr angezeigt, und von dem neuen
Besitzer der (ionsensn8 nachgefucht werden muß, gleich
dieses bei vorgckommenen gerichtlichen Distraktionen in
den Vcrkaufsvorwardcn allemal mir Vorbehalten und

präkavirt wird. Die Hvbsgüter, oder dvna ennialia,
wovon ein leidlicher Zins prästirct wird, sind nicht an¬
ders als 1»'0 llonis ziui'O ulloilinlilliis überhaupt zu
dcbitircn. Der Hobshcrr hat indessen bei einigen annoch

das jus mviiuaiium, Kraft wessen derselbe, wenn die
Mannshand verstirbt, das beste Pferd, bei Absterbcn
der Frau aber die beste Kuh prätendirt und abgegeben
wird; der Besitzer ist aber über das Gut nach Willkühr
zu dispom'ren, und selbiges salvo noxn zu verpfänden
und zu veräußern befugt.

I,. In dem Berichte des Gerichts zu Horst, Strünkede und

Alt-Kastrop vom 14. August 1781 heißt es:
Behandigungsgüter haben n-unumn alloäii, nur daß bei
Veränderungen des Besitzers ein gewisses I^anclcmium,
auch von einigen ein jährlicher Zins entrichtet wird.
In Absicht dieser Güter ist es jm-is or olrsmwanüue,
daß sie als wahre Allodialgütcr zu konsideriren, der
Besitzer darüber nach Willkühr dispom'ren, nur das Gut
nicht vcrsplittern darf, sondern ,'m Ganzen alieniren,
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und die vollzogene Allenation und den neuen Besitzer der
Bchandigungskammer anzcigcn, und von derselben den
nie zu verweigernden Consens gesinncn muß.

c. Ungefähr gleichen Inhalts ist der Bericht des Gerichts zu
Bruch und Witten vom 16. August 1780.

ll. Das Gericht zu Eikcl bezeugt in seinem Bericht vom
8. August 1780 ebenfalls die freie Disposition über die Hobs-
und Behandigungsgüter, und setzt solche den Erbzinsgütcrn gleiche

o. Das Gericht zu Herbede stellt in seinem Berichte vom
12. Juli 1780 die Hobsgütcr den Erbgütern gleich, und findet
den Unterschied nlik darin, daß die hvbsherrlichcn iwaosianlla
und das inoiUu-winm entrichtet werden.

s. Das Landgericht zu Unna berichtet am 27. August 1780 t
Außerdem sind noch viele Stift-Essensche und Werdcn-
sche Behandigungsgüter vorbanden, die nach der Obser¬
vanz und den ergangenen llallioali!? den übrigen Erb¬
gütern natinnc: auocvasioiiis, o^^igi.oiativnis et alie-
naiionii, gleich geachtet werden, jedoch in der Maaß,
daß das Gut nicht versplittert werde, und der lXexus
amaniiatioiiis in salvo bleibe,

g. Im Berichte des Landgerichts zu Hamm vom 19. O?t.
1780 werden die Behandigungsgüter den Id-u-üs ümollirai-iis

gleich geachtet,
indem, wenn der Besitzer eines solchen Guts stirbt, dessen
Erben sich bei der Abtei zu Essen um eine neue Be-
handigung melden, auch daselbst llaia lloxtou das j-wa-
inoninm lilleüiatis präslircn müssen, jedoch können diese
Güter veräußert, auch verpfändet werden, und Muß
sodann der neue Besitzer sich gleichfalls bei der Abtei
zu Essen melden und sich all goaoiitationem ^oaoslsn-
llooiim esscriren.

10. In dem von Mcrodcschen Prozesse — über die Frage, ob
der kinderlose Hofmann durch ein Testament seine Brüder aus-
schließen könne — hatte die Elevcsche Regierung (Justizkolleg)
am 13 . März 1768 einen Bericht nach Hofe zu erstatten. Sie
stellte darin die von den Hobs- und Behandigungsgütern gel¬
tenden Grundsätze in Folgendem kurz zusammen:

LS
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Der Besitzer kann mit dergleichen Gütern schalten und
walten, darüber testiren, selche verkaufen und versetzen
wie er will, außer daß er das Gut bei einander Hallen,
und wenn er es verkaufen will, solches dem Hofesherrn
anzcigcn muß, damit dieser wisse, von wem er pro
jnlui'o den vom Gute etwa zu entrichtenden oanonom
zu fordern habe. Diese freie Disposition erhellet auch
daraus, daß es keine Nothwcndigkcit ist, daß der Eigcn-
thümer oder Besitzer unter den zu Buche zu setzenden
Händen selbst sortire, sondern mehren Thcils Kinder,
oder andere junge Leute zu Buche gesetzt werden.

1t. In dem von Dobbcschcn Konkurse, welcher in den
4760er Jahren vbschwcbte, sind die dem Cridar zuständig ge¬
wesenen Hobs- und Behandiguugsgütcr ohne weiteres zur Kon¬
kursmasse gezogen und distrahirt worden. Als der Lieutenant
von Dvbbe, Bruder des Eridars, jene Güter nach den Grund¬
sätzen der Esscnschcn Behandigungskammer aus dem Konkurse

vindiziren wollte, wurde er nicht einmal zur Klage zugelassen,
sondern damit durch ein Dekret vom 9. Oktober 1769 abge-
wiescn, «weil die Sache schon so oft per- jullioals abgehandclt
«sei.« — Eine Beschwersührung sowohl der Fürstin zu Essen
als des Lieutenants von Dobbe vcranlaßtc eine abermalige Be-
richtscrstattung der ClevcschcN Regierung vom 22. Febr. 1770,
worin auf den so eben erwähnten, in der von Mcrodcschen

Sache erstatteten, Bericht Bezug genommen, und in Beziehung
auf dem vorliegenden Fall noch bemerkt wurde,

daß cs bei nothwcndigen Veräußerungen gar keines Con-
senses bedürfe, bei freiwilligen und bei Verpfandungen
derselbe zwar nachzusuchen sei, aber nicht verweigert
werden könne, wie denn auch nach den von der Bchan-
digungskammer selbst in 6a,isa oonira liinllolaub (oben
No. 4) bcigebrachten Fällen der Conscns bald vor-, bald
nachher erst nachgesucht sei.

Hierauf erfolgte von Hose unterm 12. Juli 1770 an die
Clevcfche Regierung die Weisung:

in vvrkommcndrn Fällen darauf zu halten, auch die
Untergewichte, unter welchen Essensche und andere Hobs-
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.guter gelegen sind, dahin zu instruiren: daß der hobs-

ß herrliche (Zeusens, wenn gleich den Hobshcrrn so wenig

i bei freiwilligen als rw'.hwcndigen Veräußerungen frei

stehe,, selchen zu versagen, dennoch allemal nachgcsucht,

I auch der Käufer von -neuem bchandigt werden müsse.

; Hiernach sind denn die Untergerichte, in deren Gcrichts-

sprengc! Hossgüker gelegen, am 20. August 1770 instruirt wor¬

den, und hierauf gründet sich der oben No. 8. !it. a. vom

Landgericht zu Bochum angeführte Vermerk wegen des in den

e Vorwarden bei Subhastationcn zu erwähnenden Conscnscs.

Die Effensche Behandigungskammer scheint sich hiebei auÄ

beruhigt zi, haben. In einem Schreiben vom 23. August t77Z

geriebt zu Bochum wegen der Consensgebühren, und brachte

schlagen werden möge, so haben doch Allerhvchstdieselben

zugleich ausdrücklich erklärt, daß auch in aüeüaiivniuuii

noeossarüs die hobs - und lehnhcrrliche Emwillitzüng

allemal nachgesucht werden müsse.

12. Diese Grundsätze sind es denn auch im Wesentlichen,

von denen das Iurisdickions - Reglement für die Königlichen

Hobsgütcr re. vom 20. Dez. 1779 »"ch ausgcht. Gemäß diesem

geschehen die nothwendigcn Veräußerungen vor den orecntlichen

Civi'lgenchten, und bei den freiwilligen hängt cs von rcn Kon¬

trahenten ab, wo sie dieselben vornehmen wollen (h. 14). Die

ordentlichen Gerichte müssen aber vor der Expedition der Ur¬

kunde den Eonsens von den Hobsgerichken bcibrmgcn lass.n,

»damit die Lathen- und Hofesgcrichte auf solche Art von Ber-

»ändcruug der Possessoren genugsam insormirt, und in Siand

»gesetzt werden, ihre Erblathen-Bücher darnach zu ergänzen«

(§> 10). Die ordentlichen Gerichte haben bei 6 Th!r. Strafe

den neuen Possessor dem Lathcngerichte sofort bekannt zü

0 mit der Be! hier selbst das Hosreskript vom 12.

^ kimg bei:

an ^tie Eleveschc Regierung beschwerte sie sich über das Länd¬

lichen Anlage festgcstellct, daß der Eonsens nicht abge-
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machen (tz. 14). Dies geschieht zum Theil auch darum,-damit

dasselbe wegen der Behandigungen das Nöthigc verfügen und

wahrnehmcn könne (§. 16). Von -incr Versagung des Cvn-

senses ist nirgend die Rede, sein Zweck ist — siche die so eben

ausgchobene Stelle des §. 10 — genügend angegeben. — Auch

bei Verpfandungen soll der Conscns nicht versagt werden, falls

das Gut nicht schon auf die Hälfte des zu Buch stehenden

Werthes verschuldet ist (tz. 8). Offenbar ist dies ein Rest der

alten deutschen Hypothekenverfassung, wo der Richter erst über die

Zulanglichkeit der Hypothek erkannte so wie denn auch noch

jetzt jcnseit der Elbe manche bäuerliche Besitzungen, ungeachtet

des vollen Eigenthums ihrer Besitzer, aus staatswirlhschastlichcn

Grundsätzen, in der Regel nicht über ein Viertel ihres Wcrlhs

verschuldet werden dürfen Das Eigcnthum der Hossbc«

sitzcr ist also durch jene Bestimmung nicht angefochten. — Wenn

übrigens der Gesetzgeber die Güter für toiläa impi-oyi-ia hält,

so versteht cs sich von selbst, daß doktrinelle Ansichten des Ge¬

setzgebers über die Terminologie nicht rechtskräftig werden. —

Vergleichen wir nun diese in Cleve-Mark gesetzlich und

gerichtsbrauchlich feststehenden Grundsätze mit den im §. 83 aus-

gehobenen Bestimmungen der ältesten, schlichtesten und lautersten

Hofsrechte, so wird es nicht länger zweifelhaft sein, daß diese

übereinstimmenden Grundsätze in der Natur des Hobsgüler-

Vcrbands liegen. Wo also Abweichungen sich vorfindcn, sind

selbe nur als Anomalien zu betrachten, nicht aber mit Nive

der umgekehrte Grundsatz als Regel aufzustcllcn. —

87.
IV. Wechselung. Freilassung. Hcirathen.

Wir kommen nun zu Verhältnissen, bei denen das Persön¬

liche des Hörigkeit-Verbandes vorzüglich hervortritt.

68) S. Möser patr. Phant. Bd. 4, No. 56. S. 263. Wcishaar
Wurtemb. Privatrecht 529 f. Eichhorn Einleitung 187-
Mittcrinaier Grunds, tz. 18l.

69) S. Gesetz v. 14. Sept. 1811. Cabinetöordre v. 23. Febr. 1Z23.
76) Bauerngütenvcscn 16 — 23,
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